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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Bundesrepublik Deutschland
Sozialgericht Bundessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Rückwirkende Befreiung von der

Rentenversicherungspflicht nach § 231
Abs 4b S 4 SGB VI – Syndikusanwalt –
Mindest- oder Grundbeiträge als
einkommensbezogene Pflichtbeiträge

Leitsätze Mindest- oder Grundbeiträge, die in Höhe
eines bestimmten Bruchteils des Regel-
oder Höchstbeitrags zum
berufsständischen Versorgungswerk
gezahlt wurden, sind
einkommensbezogene Pflichtbeiträge.

Normenkette SGB VI § 6 Abs 1 S 1 Nr 1; SGB VI § 165;
SGB VI § 231 Abs 4b S 2; SGB VI § 231
Abs 4b S 4; SGB VI § 231 Abs 4b S 5; SGB
VI § 286f

1. Instanz

Aktenzeichen S 30 R 1473/17
Datum 08.02.2018

2. Instanz

Aktenzeichen L 14 R 264/18
Datum 07.02.2019

3. Instanz

Datum 23.09.2020

Â 

Auf die Revision der KlÃ¤gerin werden die Urteile des Bayerischen
Landessozialgerichts vom 7. Februar 2019 und des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
8. Februar 2018 aufgehoben. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids
vom 28. November 2016 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 5. Juli 2017
verpflichtet, die KlÃ¤gerin fÃ¼r ihre BeschÃ¤ftigung bei der CF GmbH auch in der
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Zeit vom 1. Januar bis zum 31. MÃ¤rz 2014 von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung zu befreien. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin deren
auÃ�ergerichtliche Kosten fÃ¼r alle RechtszÃ¼ge zu erstatten. Im Ã�brigen sind
Kosten nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

1

Zwischen den Beteiligten ist ein Anspruch der KlÃ¤gerin auf rÃ¼ckwirkende
Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
fÃ¼r ihre TÃ¤tigkeit als SyndikusanwÃ¤ltin in der Zeit vom 1.1.2014 bis 31.3.2014
streitig.

2

Die KlÃ¤gerin war seit Juni 2006 als zugelassene RechtsanwÃ¤ltin Pflichtmitglied in
der zu 1. beigeladenen berufsstÃ¤ndischen Versorgungseinrichtung. Vom 1.1.2014
bis zum 30.9.2014 war sie in der Rechtsabteilung der CF GmbH
(RechtsvorgÃ¤ngerin der Beigeladenen zu 2.) beschÃ¤ftigt. In dieser Zeit wurden
fÃ¼r sie PflichtbeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Rentenversicherung abgefÃ¼hrt. Die
Beigeladene zu 1. erlieÃ� zunÃ¤chst im MÃ¤rz 2014 einen Beitragsbescheid Ã¼ber
einen â��vorlÃ¤ufigen Pflichtbeitragâ�� ab 1.1.2014 in HÃ¶he von â��0,00
Euroâ��. Mit Bescheid vom 5.8.2014 setzte sie als Beitrag zur berufsstÃ¤ndischen
Versorgung aus selbststÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit rÃ¼ckwirkend ab 1.1.2014 den
Grundbeitrag, den â��niedrigstmÃ¶gliche(n) einkommensbezogene(n) Beitrag fÃ¼r
selbststÃ¤ndige Mitgliederâ��, auf monatlich 224,90 Euro fest.

3

Zum 1.1.2015 nahm die KlÃ¤gerin eine BeschÃ¤ftigung bei der U AG auf. Nach
Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der SyndikusrechtsanwÃ¤lte
und zur Ã�nderung der Finanzgerichtsordnung vom 21.12.2015 (BGBl I 2517) lieÃ�
die Rechtsanwaltskammer MÃ¼nchen die KlÃ¤gerin ab dem 13.8.2016 als
SyndikusrechtsanwÃ¤ltin zu. Ab diesem Tag befreite sie die Beklagte
antragsgemÃ¤Ã� von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Die KlÃ¤gerin beantragte auch die rÃ¼ckwirkende Befreiung
von der Versicherungspflicht ab dem 1.1.2015 und ebenso fÃ¼r ihre frÃ¼here
TÃ¤tigkeit bei der RechtsvorgÃ¤ngerin der Beigeladenen zu 2. ab dem 1.1.2014. Im
Antragsformular zum Antrag vom 24.3.2016 bestÃ¤tigte die Beigeladene zu 1. die
Pflichtmitgliedschaft kraft Gesetzes seit dem Jahr 2006. Die Zeilen â��BestÃ¤tigung
der Beitragszahlung fÃ¼r BeschÃ¤ftigungszeiten bis zum 31.3.2014â�� mit dem
weiteren Text â��Es wird bestÃ¤tigt, dass fÃ¼r die zu befreienden
BeschÃ¤ftigungen einkommensbezogene PflichtbeitrÃ¤ge analog Â§Â§ 157ff. SGB VI
gezahlt wurden.â�� waren dabei durchgestrichen. Die Beklagte befreite die
KlÃ¤gerin von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
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fÃ¼r die TÃ¤tigkeit bei der U AG ab dem 1.1.2015 und fÃ¼r ihre BeschÃ¤ftigung bei
der RechtsvorgÃ¤ngerin der Beigeladenen zu 2. ab dem 1.4.2014. FÃ¼r den
Zeitraum vom 1.1.2014 bis zum 31.3.2014 lehnte die Beklagte hingegen die
rÃ¼ckwirkende Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ab (Bescheid vom
28.11.2016, Widerspruchsbescheid vom 5.7.2017). Die KlÃ¤gerin habe fÃ¼r Zeiten
vor dem 1.4.2014 keine einkommensbezogenen PflichtbeitrÃ¤ge aufgrund des
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses an eine berufsstÃ¤ndische Versorgungseinrichtung
gezahlt.

4

Die Klage zum SG MÃ¼nchen ist erfolglos geblieben. Zur BegrÃ¼ndung hat das SG
ausgefÃ¼hrt, wer neben einer nach dem SGB VI versicherten TÃ¤tigkeit nur
symbolische anwartschaftserhaltende BeitrÃ¤ge zu einem Versorgungswerk
entrichtet habe, solle die Rentenversicherungspflicht fÃ¼r die entsprechende Zeit
nicht annullieren kÃ¶nnen. Dem von der KlÃ¤gerin erzielten Einkommen habe
weder der Beitrag zum Versorgungswerk in HÃ¶he von zunÃ¤chst 0,00 Euro noch
der im August 2014 nachgezahlte Beitrag von monatlich 224,90 Euro entsprochen
(Urteil vom 8.2.2018). Das LSG hat die Berufung der KlÃ¤gerin zurÃ¼ckgewiesen.
Die Begrenzung der RÃ¼ckwirkung der Befreiung auf April 2014 solle nur in den
FÃ¤llen nicht gelten, in denen fÃ¼r eine schon vor dem Stichtag ausgeÃ¼bte
BeschÃ¤ftigung nur einkommensbezogene PflichtbeitrÃ¤ge zur berufsstÃ¤ndischen
Versorgung gezahlt worden seien, nicht jedoch zur gesetzlichen
Rentenversicherung. Der Begriff der â��EinkommensabhÃ¤ngigkeitâ�� verlange ein
besonderes BezugsverhÃ¤ltnis, nÃ¤mlich die Bestimmung des aus wirtschaftlicher
BetÃ¤tigung folgenden Einkommens, mit der die Bemessung der BeitrÃ¤ge
korreliere. Nur das Einkommen aus dem SyndikusbeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
determiniere die EinkommensabhÃ¤ngigkeit. Die Zahlung des Grundbeitrags, der
im Sinne eines Mindestbeitrags einem FÃ¼nftel der Beitragsbemessungsgrenze der
gesetzlichen Rentenversicherung entspreche, genÃ¼ge deshalb nur dann, wenn
das sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt aus der SyndikustÃ¤tigkeit ein
FÃ¼nftel der Beitragsbemessungsgrenze nicht Ã¼bersteige. Dies sei bei der
KlÃ¤gerin nicht der Fall gewesen (Urteil vom 7.2.2019).

5

Die KlÃ¤gerin rÃ¼gt mit ihrer vom LSG zugelassenen Revision eine Verletzung von 
Â§ 231 Abs 4b Satz 4 SGB VI. Sie habe fÃ¼r Zeiten vor dem 1.4.2014
einkommensbezogene PflichtbeitrÃ¤ge im Sinne dieser Vorschrift gezahlt. Dabei
bezieht sie sich auf die Nichtannahmeentscheidungen des BVerfG vom 19.7.2016 (1
BvR 2584/14) und vom 22.7.2016 (1 BvR 2534/14), nach denen auch die in den
Satzungen der Versorgungswerke vorgesehenen MindestbeitrÃ¤ge als
einkommensbezogene PflichtbeitrÃ¤ge anzusehen seien. Diese mÃ¼ssten nicht
gerade fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung entrichtet worden sein.

6

Die KlÃ¤gerin beantragt, die Urteile des Bayerischen Landessozialgerichts vom 7.
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Februar 2019 und des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 8. Februar 2018 aufzuheben
und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 28. November 2016 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 5. Juli 2017 zu verpflichten, die KlÃ¤gerin
fÃ¼r ihre BeschÃ¤ftigung bei der CF GmbH auch in der Zeit vom 1. Januar bis zum
31. MÃ¤rz 2014 von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung zu befreien.

7

Die Beklagte beantragt, die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

8

Einkommensbezogene PflichtbeitrÃ¤ge seien ausschlieÃ�lich solche BeitrÃ¤ge,
deren HÃ¶he sich aus dem individuellen Einkommen ableiteten, das aus der zu
befreienden BeschÃ¤ftigung erzielt werde. Ein Mindest-, Grund- oder besonderer
Beitrag, dessen HÃ¶he sich nach der Satzung des Versorgungswerks nach einem
bestimmten Anteil des Regelpflichtbeitrags pauschal bemesse, erfÃ¼lle die
gesetzlichen Anforderungen nicht. Dies folge bereits aus dem Wortlaut
â��einkommensbezogene PflichtbeitrÃ¤geâ��. Auch Systematik, Sinn und Zweck
sowie die Entstehungsgeschichte des Â§ 231 Abs 4b SGB VI sprÃ¤chen dagegen,
dass ein Einkommen aus einer selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit als Rechtsanwalt als
Bemessungsgrundlage fÃ¼r die PflichtbeitrÃ¤ge ausreiche. Die Beklagte verweist
auf Â§ 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI, wonach ebenfalls BeitrÃ¤ge aus dem Einkommen
aus der zu befreienden BeschÃ¤ftigung gezahlt werden mÃ¼ssten. Die
RÃ¼ckwirkung der Befreiung sei grundsÃ¤tzlich auf Zeiten ab dem 1.4.2014
begrenzt. Damit werde vermieden, dass in SonderfÃ¤llen, in denen zwar eine
Befreiung nach neuem Recht, nicht aber nach alter Rechtslage mÃ¶glich gewesen
oder angestrebt worden sei, unter UmstÃ¤nden eine langjÃ¤hrige Beitragszahlung
zur gesetzlichen Rentenversicherung rÃ¼ckabzuwickeln wÃ¤re. Nach den
Gesetzesmaterialien habe nur eine ausschlieÃ�lich in der berufsstÃ¤ndischen
Versorgung durchgefÃ¼hrte Versicherung nachtrÃ¤glich legalisiert werden sollen.
Die an die Stelle der gesetzlichen Rentenversicherung tretende anderweitige
Absicherung mÃ¼sse der in der gesetzlichen Rentenversicherung gleichwertig sein.
Bei einer pauschalen Beitragsleistung sei dies nicht gewÃ¤hrleistet.

9

Die Beigeladenen zu 1. und zu 2. haben sich im Revisionsverfahren nicht schriftlich
geÃ¤uÃ�ert und keine AntrÃ¤ge gestellt.

II

10

Die zulÃ¤ssige Revision der KlÃ¤gerin hat in der Sache Erfolg. Ihre kombiniert (Â§
56 SGG) erhobene Anfechtungs- und Verpflichtungsklage nach Â§ 54 Abs 1 Satz 1
SGG ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat einen Anspruch auf Befreiung
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von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung fÃ¼r ihre
TÃ¤tigkeit bei der RechtsvorgÃ¤ngerin der Beigeladenen zu 2. auch rÃ¼ckwirkend
fÃ¼r die Zeit vom 1.1.2014 bis zum 31.3.2014.

11

Rechtsgrundlage fÃ¼r eine rÃ¼ckwirkende Befreiung von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung als SyndikusrechtsanwÃ¤ltin sind die
Ã�bergangsvorschriften in Â§ 231 Abs 4b SGB VI (eingefÃ¼hrt durch Art 7 Nr 2 des
Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der SyndikusanwÃ¤lte und zur Ã�nderung der
Finanzgerichtsordnung vom 21.12.2015, BGBl I 2517). Danach wirkt eine Befreiung
von der Versicherungspflicht als Syndikusrechtsanwalt oder Syndikuspatentanwalt
nach Â§ 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI, die unter BerÃ¼cksichtigung der
Bundesrechtsanwaltsordnung in der ab dem 1. Januar 2016 geltenden Fassung oder
der Patentanwaltsordnung in der ab dem 1. Januar 2016 geltenden Fassung erteilt
wurde, auf Antrag vom Beginn derjenigen BeschÃ¤ftigung an, fÃ¼r die die
Befreiung von der Versicherungspflicht erteilt wird (Satz 1). Sie wirkt auch vom
Beginn davor liegender BeschÃ¤ftigungen an, wenn wÃ¤hrend dieser
BeschÃ¤ftigungen eine Pflichtmitgliedschaft in einem berufsstÃ¤ndischen
Versorgungswerk bestand (Satz 2). Die Befreiung nach den SÃ¤tzen 1 und 2 wirkt
frÃ¼hestens ab dem 1. April 2014 (Satz 3). Die Befreiung wirkt jedoch auch fÃ¼r
Zeiten vor dem 1. April 2014, wenn fÃ¼r diese Zeiten einkommensbezogene
PflichtbeitrÃ¤ge an ein berufsstÃ¤ndisches Versorgungswerk gezahlt wurden (Satz
4). Die SÃ¤tze 1 bis 4 gelten nicht fÃ¼r BeschÃ¤ftigungen, fÃ¼r die eine Befreiung
von der Versicherungspflicht als Syndikusrechtsanwalt oder Syndikuspatentanwalt
auf Grund einer vor dem 4. April 2014 ergangenen Entscheidung bestandskrÃ¤ftig
abgelehnt wurde (Satz 5). Der Antrag auf rÃ¼ckwirkende Befreiung nach den
SÃ¤tzen 1 und 2 kann nur bis zum Ablauf des 1. April 2016 gestellt werden (Satz 6).

12

Die tatbestandlichen Voraussetzungen fÃ¼r die hier allein streitbefangene
rÃ¼ckwirkende Befreiung fÃ¼r einen Zeitraum vor dem 1.4.2014 gemÃ¤Ã� Â§ 231
Abs 4b Satz 4 SGB VI sind erfÃ¼llt. Die von der KlÃ¤gerin fÃ¼r die Monate Januar
bis MÃ¤rz 2014 an die Beigeladene zu 1. gezahlten PflichtbeitrÃ¤ge in HÃ¶he des
Grundbeitrags sind â��einkommensbezogenâ�� im Sinne dieser Vorschrift.

13

1. Die Beklagte hat die KlÃ¤gerin nach Â§ 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI von der
Versicherungspflicht als SyndikusrechtsanwÃ¤ltin fÃ¼r die TÃ¤tigkeit bei der U AG
ab dem 13.8.2016 und darÃ¼ber hinaus rÃ¼ckwirkend ab dem 1.1.2015 befreit. Sie
hat auch fÃ¼r die davor liegende BeschÃ¤ftigung bei der RechtsvorgÃ¤ngerin der
Beigeladenen zu 2. eine rÃ¼ckwirkende Befreiung ab dem 1.4.2014 erteilt (Â§ 231
Abs 4b Satz 2 SGB VI). Die KlÃ¤gerin hatte einen fristgerechten Antrag bis zum
Ablauf des 1.4.2016 gestellt (Â§ 231 Abs 4b Satz 6 SGB VI). FÃ¼r die
BeschÃ¤ftigung bei der RechtsvorgÃ¤ngerin der Beigeladenen zu 2. war eine
Befreiung von der Versicherungspflicht als SyndikusrechtsanwÃ¤ltin nicht aufgrund
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einer vor dem 4.4.2014 ergangenen Entscheidung bestandskrÃ¤ftig abgelehnt
worden (Â§ 231 Abs 4b Satz 5 SGB VI). Die KlÃ¤gerin war wÃ¤hrend dieser
BeschÃ¤ftigung infolge ihrer Zulassung als RechtsanwÃ¤ltin zudem ipso iure, dh
ohne Erlass eines weiteren Verwaltungs- oder eines anderen konstitutiven
Rechtsakts, obligatorisches Pflichtmitglied in der Rechtsanwaltskammer und
zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Pflichtmitglied im berufsstÃ¤ndischen
Versorgungswerk der Beigeladenen zu 1. Dies beruhte auf den einschlÃ¤gigen
versorgungs- und kammerrechtlichen Normen des bayerischen Landesrechts. Der
Senat ist insoweit nach Â§ 202 Satz 1 SGG iVm Â§ 560 ZPO an die unter Anwendung
des nicht revisiblen Landesrechts getroffene Entscheidung des LSG gebunden (zur
den nach Landesrecht zu beurteilenden Voraussetzungen einer Befreiung nach Â§ 6
Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI vgl BSG Urteil vom 3.4.2014 â�� B 5 RE 13/14 R â�� BSGE
115, 267 = SozR 4-2600 Â§ 6 Nr 12, RdNr 27; BSG Urteil vom 7.12.2017 â�� B 5 RE
10/16 R â�� BSGE 125, 11 = SozR 4-2600 Â§ 6 Nr 14, RdNr 17). FÃ¼r den Senat
ebenfalls bindend hat das LSG festgestellt, dass die KlÃ¤gerin nach Â§ 19 Abs 1
Satz 4 der Satzung der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung
vom 6.12.1996 (Bayer Staatsanzeiger Nr 51/52) idF der 10. Ã�nderungssatzung
vom 16.11.2010 (Bayer Staatsanzeiger Nr 46; im Folgenden: Satzung) als
Pflichtbeitrag den â��Grundbeitragâ�� in HÃ¶he von einem FÃ¼nftel des
HÃ¶chstbeitrags (HÃ¶chstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung) zahlte.
Nach dem Inhalt des Bescheids der Beigeladenen zu 1. vom 5.8.2014 waren nach
Â§ 19 Abs 5 Satz 2 der Satzung nur die positiven EinkÃ¼nfte der KlÃ¤gerin aus
selbststÃ¤ndiger Arbeit beitragspflichtig.

14

2. Einkommensbezogene PflichtbeitrÃ¤ge iS von Â§ 231 Abs 4b Satz 4 SGB VI sind
auch solche PflichtbeitrÃ¤ge, die abhÃ¤ngig vom Einkommen in pauschaler HÃ¶he
bestimmt werden.

15

a) Der Gesetzeswortlaut erfasst sowohl BeitrÃ¤ge, die abhÃ¤ngig vom konkreten
Einkommen anteilig, als auch solche, die in pauschaler HÃ¶he bestimmt werden.
Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch enthÃ¤lt das Adjektiv
â��einkommensbezogenâ�� die Aussage, dass die BeitrÃ¤ge an das Einkommen
anknÃ¼pfen, im Zusammenhang bzw in Verbindung mit dem Einkommen stehen
oder auf das Einkommen abgestimmt sind (vgl Duden â�� Das
BedeutungswÃ¶rterbuch, 5. Aufl 2018, S 224 zum Stichwort â��beziehenâ�� und S
225 zu â��-bezogenâ��). Der Wortlaut verlangt damit jedenfalls einen gewissen
â��Bezugâ�� der gezahlten BeitrÃ¤ge zu dem erzielten Einkommen des Mitglieds
des Versorgungswerks. Weitere Anforderungen an die QualitÃ¤t der Beziehung
zwischen Einkommen und Beitrag haben im Gesetzeswortlaut keinen Ausdruck
gefunden. So heiÃ�t es in Â§ 231 Abs 4b Satz 4 SGB VI weder
â��einkommensgerechteâ�� PflichtbeitrÃ¤ge (vgl LSG Berlin-Brandenburg Urteil
vom 28.5.2020 â�� L 3 R 738/18 â�� juris RdNr 45) noch lautet die Formulierung
â��einkommensabhÃ¤ngigeâ�� PflichtbeitrÃ¤ge, wovon offenbar das
Berufungsgericht ausgeht (siehe dazu die AusfÃ¼hrungen im angefochtenen Urteil
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vom 7.2.2019 â�� L 14 R 264/18 â�� juris RdNr 39 ff).

16

Der von der KlÃ¤gerin gezahlte Grundbeitrag war im mÃ¶glichen Wortsinn
einkommensbezogen. Nach der Satzung der Beigeladenen zu 1. war der
Beitragsbemessung pauschal ein beitragspflichtiges Einkommen in HÃ¶he der
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde zu
legen. Dieser dem HÃ¶chstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung
entsprechende Pflichtbeitrag war nur dann nicht zu zahlen, wenn ein niedrigeres
Einkommen nachgewiesen wurde (Â§ 19 Abs 1 Satz 2 der Satzung). Als
Mindestbeitrag war ein Grundbeitrag in HÃ¶he von einem FÃ¼nftel des
HÃ¶chstbeitrags (Â§ 19 Abs 1 Satz 4 der Satzung) zu entrichten. Nach diesem
System der Beitragsfestsetzung bedingten hÃ¶here EinkÃ¼nfte hÃ¶here BeitrÃ¤ge.
Aus niedrigeren EinkÃ¼nften folgten niedrigere BeitrÃ¤ge. Damit ergab sich die
BeitragshÃ¶he unter BerÃ¼cksichtigung der pauschalierenden Elemente am oberen
und unteren Ende der Einkommensskala jeweils in AbhÃ¤ngigkeit von der
EinkommenshÃ¶he.

17

b) In den Gesetzesmaterialien wird nicht erlÃ¤utert, ob von Â§ 231 Abs 4b Satz 4
SGB VI auch ein Mindestbeitrag in HÃ¶he eines bestimmten Bruchteils des Regel-
oder HÃ¶chstbeitrags erfasst sein soll.

18

Im Gesetzgebungsverfahren war bekannt, dass SyndikusrechtsanwÃ¤lte, die bereits
vor dem 1.4.2014 einen Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
gestellt und fÃ¼r die Dauer des Verfahrens rechtmÃ¤Ã�ig BeitrÃ¤ge zur
gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt hatten, hÃ¤ufig nur den Mindestbetrag
(Grundbetrag) in das jeweilige berufsstÃ¤ndische Versorgungswerk entrichteten.
Aus welchen GrÃ¼nden dem Vorschlag nicht nÃ¤hergetreten wurde, zur
Klarstellung in Â§ 231 Abs 4b Satz 4 SGB VI das Adjektiv
â��einkommensbezogeneâ�� zu streichen, geht aus den Gesetzesmaterialien nicht
hervor (vgl dazu die Information fÃ¼r den Ausschuss des
Bundesarbeitgeberverbands Chemie e.V., Ausschussdrucksache 18(11)454 S 3 und
die Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins (DAV) in der Anlage zum
Wortprotokoll der 61. Sitzung des Ausschusses fÃ¼r Recht und Verbraucherschutz,
Protokoll-Nr 18/61 S 48). Diesen ist nur zu entnehmen, â��dass die Begrenzung der
RÃ¼ckwirkung der Befreiung auf April 2014 nicht in den FÃ¤llen gilt, in denen
insbesondere in der Annahme des Bestehens einer gÃ¼ltigen Befreiung seinerzeit
nur einkommensbezogene PflichtbeitrÃ¤ge zur berufsstÃ¤ndischen Versorgung
gezahlt wurden, nicht jedoch zur gesetzlichen Rentenversicherungâ�� (vgl
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, BT-Drucks 18/5201 S 47).
Schon weil sich die Formulierung â��insbesondereâ�� auf den gesamten
nachfolgenden Satzteil oder nur auf Teile davon beziehen kann, ist eine
RÃ¼ckwirkung der Befreiung fÃ¼r Zeiten vor dem 1.4.2014 nach der BegrÃ¼ndung
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des Gesetzesentwurfs nicht notwendig auf die FÃ¤lle zu beschrÃ¤nken, in denen
ausschlieÃ�lich einkommensbezogene PflichtbeitrÃ¤ge zur berufsstÃ¤ndischen
Versorgung, aber keine PflichtbeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Rentenversicherung
gezahlt wurden.

19

Die Gesetzesmaterialien formulieren weiter, dass â��umfassend eine
RÃ¼ckabwicklung der zur berufsstÃ¤ndischen Versorgung entrichteten BeitrÃ¤ge
vermieden und im Ergebnis die tatsÃ¤chliche Beitragszahlung an das
Versorgungswerk nachtrÃ¤glich legalisiertâ�� werden soll (vgl Gesetzentwurf der
Fraktionen der CDU/CSU und SPD, BT-Drucks 18/5201 S 47). Danach werden von
der Ã�bergangsvorschrift vor allem RechtsanwÃ¤lte begÃ¼nstigt, die nach einem
TÃ¤tigkeitswechsel, trotz der Bindung einer Befreiung an die jeweilige konkrete
BeschÃ¤ftigung (vgl bereits BSG Urteil vom 31.10.2012 â�� B 12 R 5/10 R â�� SozR
4-2600 Â§ 231 Nr 5 RdNr 21 mwN), keinen neuen Antrag auf Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht gestellt und deren Arbeitgeber keine Meldung bei der
Einzugsstelle abgegeben (Â§ 28a SGB IV) und dementsprechend keine
GesamtsozialversicherungsbeitrÃ¤ge abgefÃ¼hrt haben (Â§ 28d SGB IV). WÃ¼rde
die Regelung in Â§ 231 Abs 4b Satz 4 SGB VI auf diese FÃ¤lle begrenzt, wÃ¼rden
SyndikusrechtsanwÃ¤lte benachteiligt, die vor dem 1.4.2014 einen
Befreiungsantrag gestellt, wÃ¤hrend des Verwaltungs- und Gerichtsverfahrens
rechtskonform PflichtbeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Rentenversicherung und daneben
nur Grund-, Mindest- oder Besondere BeitrÃ¤ge zum Versorgungswerk gezahlt
haben (zum Verbot eines gleichheitswidrigen BegÃ¼nstigungsausschlusses vgl
zuletzt BSG Urteil vom 26.9.2019 â�� B 5 R 6/18 R â�� SozR 4-2600 Â§ 307d Nr 5
RdNr 19 mwN). Ein sachlicher Grund dafÃ¼r ist nicht ersichtlich (vgl Schafhausen,
NJW 2018, 1135, 1137; zu dem â��Dilemmaâ�� fÃ¼r diejenigen, die sich
rechtskonform verhalten haben, vgl auch Wein/Walter, BB 2016, 245, 248).

20

c) Systematische ErwÃ¤gungen sprechen dafÃ¼r, als â��einkommensbezogene
PflichtbeitrÃ¤geâ�� iS des Â§ 231 Abs 4b Satz 4 SGB VI auch BeitrÃ¤ge anzusehen,
die nach den Satzungen der Versorgungswerke als Grund-, Mindest- oder Besondere
BeitrÃ¤ge in pauschaler HÃ¶he festgesetzt werden.

21

aa) Die Regelungen zur RÃ¼ckwirkung einer Befreiung von der Versicherungspflicht
in Â§ 231 Abs 4b SGB VI ergÃ¤nzen als Ã�bergangsbestimmung fÃ¼r
SyndikusanwÃ¤lte, die nach dem ab 1.1.2016 neu gestalteten Recht zugelassen
werden, die Befreiungsvorschrift in Â§ 6 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB VI. Diese Vorschrift
verlangt fÃ¼r eine Befreiung von der Versicherungspflicht gemÃ¤Ã� Buchstabe b)
ua, dass â��nach nÃ¤herer MaÃ�gabe der Satzung einkommensbezogene
BeitrÃ¤ge unter BerÃ¼cksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze zu zahlen
sindâ��. Die fÃ¼r die berufsstÃ¤ndische Versorgungseinrichtung zustÃ¤ndige
oberste VerwaltungsbehÃ¶rde muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen
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bestÃ¤tigen (Â§ 6 Abs 3 Satz 1 Nr 1 SGB VI). Das BSG versteht die genannte
Befreiungsvoraussetzung im Sinne einer typisierenden Betrachtung als generelle
Anforderung an die Satzung des jeweiligen Versorgungswerks. Es hat es sogar in
einem Fall ausreichen lassen, dass BeitrÃ¤ge vorÃ¼bergehend gar nicht erhoben
wurden, sofern die beitragsfreien Zeiten leistungssteigernd fÃ¼r eine kÃ¼nftige
Versorgung berÃ¼cksichtigt wurden (vgl BSG Urteil vom 7.3.2007 â�� B 12 R 15/06
R â�� juris RdNr 14 ff mwN auch der Rspr zur VorlÃ¤ufervorschrift des Â§ 7 Abs 2
AVG in der ab 1.7.1979 geltenden Fassung). FÃ¼r einen Befreiungsanspruch reicht
es danach aus, wenn die an das Versorgungswerk zu entrichtenden BeitrÃ¤ge nach
dessen Satzung einkommensbezogen ausgestaltet sind, wobei das Gesetz die
Ausgestaltung in Einzelheiten der Satzung Ã¼berlÃ¤sst.

22

Nach dem in den LÃ¤ndern geltenden Satzungsrecht ist eine Beitragszahlung zum
Versorgungswerk in pauschaler HÃ¶he nicht die Ausnahme, sondern vielmehr der
Regelfall. In praktisch allen Satzungen der Versorgungswerke ist eine
Beitragserhebung in pauschalierter HÃ¶he durch Festlegung sowohl eines
Regelpflichtbeitrags (in der Regel HÃ¶chstbeitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung) als auch eines Mindestbeitrags in HÃ¶he eines Bruchteils des
Regelpflichtbeitrags vorgesehen (vgl stellvertretend zB Â§ 30 Abs 1 und 2 der
Satzung des Versorgungswerks der RechtsanwÃ¤lte in Berlin; Â§ 30 Abs 1 und 3 der
Satzung des Versorgungswerks der RechtsanwÃ¤lte im Lande Nordrhein-Westfalen;
Â§ 11 Abs 1 und 3 der Satzung des Versorgungswerks der RechtsanwÃ¤lte in Baden-
WÃ¼rttemberg). Nach der Satzung des Versorgungswerks der RechtsanwÃ¤lte in
Baden-WÃ¼rttemberg ist fÃ¼r Mitglieder, die zugleich Pflichtversicherte in der
gesetzlichen Rentenversicherung sind, die Absenkung des Beitrags in pauschalierter
Weise auf drei Zehntel des Regelpflichtbeitrags vorgesehen (sog â��Besonderer
Beitragâ��). BeitrÃ¤ge in HÃ¶he eines Prozentsatzes der individuellen
beitragspflichtigen Einnahmen werden nur auf besonderen Antrag und nach Vorlage
entsprechender Nachweise festgesetzt. Auch das BVerfG ist davon ausgegangen,
dass es sich bei solchen MindestbeitrÃ¤gen um einkommensbezogene
PflichtbeitrÃ¤ge iS von Â§ 231 Abs 4b Satz 4 SGB VI handelte (zur Rechtslage in
Nordrhein-Westfalen vgl BVerfG (Kammer) Nichtannahmebeschluss vom 22.7.2016
â�� 1 BvR 2534/14 â�� juris RdNr 16 und zum Besonderen Beitrag in Baden-
WÃ¼rttemberg Nichtannahmebeschluss vom 19.7.2016 â�� 1 BvR 2584/14 â��
juris RdNr 16).

23

bb) Pauschalierte BeitrÃ¤ge sind auch charakteristisch fÃ¼r die Beitragsleistung
selbststÃ¤ndig TÃ¤tiger zur gesetzlichen Rentenversicherung. Diese leisten
BeitrÃ¤ge aus einem Arbeitseinkommen in HÃ¶he der BezugsgrÃ¶Ã�e als
beitragspflichtige Einnahme. Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach dem Jahr
der Aufnahme der selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit ist ein Arbeitseinkommen lediglich in
HÃ¶he von 50 % der BezugsgrÃ¶Ã�e zugrunde zu legen, sofern nicht die
Beitragserhebung aus einem Arbeitseinkommen in HÃ¶he der BezugsgrÃ¶Ã�e
beantragt wird. Das BSG spricht von einem â��halben Regelbeitragâ�� iS von Â§
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165 Abs 1 Satz 2 SGB VI bei Zugrundelegung eines Arbeitseinkommens in HÃ¶he
von 50 % der BezugsgrÃ¶Ã�e (vgl BSG Urteil vom 10.12.1998 â�� B 12 RJ 2/98 R
â�� SozR 3-2600 Â§ 165 Nr 1 S 3 = juris RdNr 13 und BSG Urteil vom 25.5.2011 â��
B 12 R 14/09 R â�� juris RdNr 23). Nur bei Nachweis eines abweichenden
Einkommens werden die BeitrÃ¤ge aus diesem Arbeitseinkommen erhoben, wobei
monatlich mindestens 450 Euro zugrunde gelegt werden (Â§ 165 SGB VI).
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cc) Aus systematischen GrÃ¼nden spricht auch der zeitgleich mit Â§ 231 Abs 4b
SGB VI in Kraft getretene Â§ 286f SGB VI fÃ¼r ein weites VerstÃ¤ndnis von
â��einkommensbezogenenâ�� BeitrÃ¤gen. Danach werden PflichtbeitrÃ¤ge, die auf
Grund einer Befreiung nach Â§ 231 Abs 4b und 4d SGB VI zu Unrecht entrichtet
wurden, abweichend von Â§ 211 SGB VI und abweichend von Â§ 26 Abs 3 SGB IV
von dem zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger der Rentenversicherung beanstandet und
unmittelbar an die zustÃ¤ndige berufsstÃ¤ndische Versorgungseinrichtung erstattet
(Â§ 286f Satz 1 SGB VI). Der Wortlaut der Vorschrift knÃ¼pft an die RÃ¼ckwirkung
der Befreiung nach Â§ 231 Abs 4b SGB VI an, ohne sich auf einzelne
Fallkonstellationen im abgestuften System der RÃ¼ckwirkung zu beschrÃ¤nken.
WÃ¼rde die Vorschrift auf Personen beschrÃ¤nkt, die vor dem 1.4.2014
ausschlieÃ�lich BeitrÃ¤ge an das Versorgungswerk geleistet haben, bestÃ¼nde
fÃ¼r diese Zeiten fÃ¼r eine Erstattung nach Â§ 286f SGB VI kein
Anwendungsbereich mehr (vgl Schafhausen, NJW 2018, 1135, 1137).

25

Mit Â§ 286f SGB VI wollte der Gesetzgeber ein verwaltungstechnisch einfaches
Verfahren zum Transfer der bisherigen Beitragszahlungen vom
RentenversicherungstrÃ¤ger zum Versorgungswerk im Hinblick darauf vorgeben,
dass mit der rÃ¼ckwirkenden Befreiung in der gesetzlichen Rentenversicherung die
Pflicht zur Zahlung â��einkommensbezogener BeitrÃ¤ge in derselben HÃ¶he wie
zur gesetzlichen Rentenversicherungâ�� nunmehr im Versorgungwerk einhergeht
(vgl Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, BT-Drucks 18/5201 S 47).
Mit diesem Transfer der BeitrÃ¤ge wird gewÃ¤hrleistet, dass die an die Stelle der
gesetzlichen Rentenversicherung tretende Absicherung im Versorgungswerk
mindestens gleichwertig ist (zu diesem Anliegen vgl die Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katrin Helling-Plahr ua
und der Fraktion der FDP, BT-Drucks 19/13808 S 5). Zugleich wird sichergestellt,
dass dieselben Anwartschaften fÃ¼r die Altersversorgung erlangt werden, wie sie
bei einer Beitragszahlung von Anfang an nur an das Versorgungswerk erworben
worden wÃ¤ren (vgl bereits BVerfG (Kammer) Nichtannahmebeschluss vom
22.7.2016 â�� 1 BvR 2534/14 â�� juris RdNr 16). Es wÃ¤re widersprÃ¼chlich, wenn
diese mit der rÃ¼ckwirkenden Befreiung beabsichtigte Rechtsfolge gleichsam zu
ihrer Tatbestandsvoraussetzung gemacht wÃ¼rde. Das wÃ¤re aber der Fall, wenn
â��einkommensbezogene BeitrÃ¤ge zum Versorgungswerkâ�� â�� wie die Beklagte
vortrÃ¤gt â�� nur anerkannt wÃ¼rden, wenn BeitrÃ¤ge an das Versorgungswerk in
einer HÃ¶he gezahlt worden sind, die den BeitrÃ¤gen zur gesetzlichen
Rentenversicherung entsprechen.
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d) Auch der Sinn und Zweck der Ã�bergangsregelung des Â§ 231 Abs 4b SGB VI
spricht dafÃ¼r, die Mindest- oder GrundbeitrÃ¤ge zum Versorgungswerk ebenfalls
als einkommensbezogen im Sinne des Satzes 4 anzusehen.

27

Das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der SyndikusanwÃ¤lte vom 21.12.2015
(BGBl I 2517) war eine Reaktion auf die Urteile des Senats vom 3.4.2014 (B 5 RE
13/14 R, B 5 RE 9/14 R und
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